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In den letzten Jahren hat sich eine grund-
legend neue Qualität westlicher Kriegspo-
litik herauskristallisiert. Denn inzwischen 
werden renitente Staaten nicht mehr 
nur per Strafaktion militärisch gemaßre-
gelt, sondern darüber hinaus im Rahmen 
anschließender Besatzungsregime deren 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung 
tief greifend entlang westlicher Interessen 
re-strukturiert. Gerade der Kosovo ist in 
vielerlei Hinsicht das Pilotprojekt dieses 
Neoliberalen Kolonialismus, der mittler-
weile auch in anderen Ländern durchexer-
ziert wird. „Protektorate sind in“, erläutert 
Carlo Masala vom NATO Defense College. 
„Von Bosnien über Kosovo, nach Afghani-
stan bis in den Irak, das Muster westlicher 
Interventionspolitik ist immer dasselbe. 
Nach erfolgreicher militärischer Interven-
tion werden die ‚eroberten‘ Gebiete in Pro-
tektorate umgewandelt und die westliche 
Staatengemeinschaft ist darum bemüht, 
liberale politische Systeme, Rechtsstaat-
lichkeit und freie Marktwirtschaft in diesen 
Gebieten einzuführen.“1 

Seit dem NATO-Krieg 1999 wird der 
Kosovo, obwohl formal weiterhin integra-
ler Bestandteil Jugoslawiens bzw. seines 
Rechtsnachfolgers Serbien, von den Verein-
ten Nationen verwaltet. Die hiermit beauf-
tragte Besatzungsbehörde UNMIK verfügt 
dabei über nahezu uneingeschränkte Voll-
machten, die sie dazu nutzte, den Kosovo 
entlang neoliberaler Vorgaben „aufzu-
bauen“. Nachdem lange unklar war, wie 
mit der Provinz weiter verfahren werden 
sollte, übergab der Sondergesandte der Ver-
einten Nationen, Martti Ahtisaari,  Belgrad 
und Pristina im Februar 2007 den von ihm 
erarbeiteten Vorschlag zur „Lösung“ der 
Kosovo-Statusfrage. Schon früh zeichnete 
sich dabei die paradoxe Situation ab, dass 
der Ahtisaari-Bericht nicht nur von serbi-
scher, sondern auch von großen Teilen der 
kosovo-albanischen Seite abgelehnt wird, 
er jedoch gleichzeitig von den westlichen 
Staaten - der selbst ernannten „internatio-
nalen Gemeinschaft“ - volle Rückendek-
kung erhält: „Deutschland unterstützt den 
Ahtisaari-Plan hundertprozentig“, betonte 
schon frühzeitig der deutsche UNO-Bot-
schafter Th omas Matussek.2 Folgerichtig 
wurde der Ahtisaari-Bericht am 26. März 

dem UN-Sicherheitsrat mit dem Ziel einer 
baldestmöglichen Verabschiedung vorge-
legt.3 

Obwohl der eigentliche Bericht das Wort 
„Unabhängigkeit“ noch bewusst vermied, 
sieht Ahtisaaris Vorschlag dennoch de facto 
die Herauslösung des Kosovo aus Serbien 
vor, wie dieser schließlich auch in seinen 
Ende März dem UN-Sicherheitsrat über-
gebenen Empfehlungen off en aussprach: 
„Ich bin zu der Überzeugung gekommen, 
dass die einzige praktikable Lösung für den 
Kosovo die Unabhängigkeit ist.“4 Dies wird 
aber vom kompletten politischen Spek-
trum in Serbien kategorisch abgelehnt: So 
verwehrte sich Ministerpräsident Vojislav 
Kostunica gegen den „Raub von 15 Prozent 
serbischen Territoriums.“5 Dennoch wird 
unmissverständlich klar gemacht, dass diese 
Pläne zur Not auch ohne die Zustimmung 
Belgrads durchgepeitscht werden. 

Doch auch auf albanischer Seite fi nden 
Ahtisaaris Vorschläge keineswegs unge-
teilte Zustimmung, denn tatsächlich wird 
der Kosovo hiermit kein souveräner Staat, 
sondern bleibt weiterhin eine Kolonie, die 
in Zukunft aber nicht mehr von den Ver-
einten Nationen, sondern von der Europä-
ischen Union verwaltet wird, wie im ersten 
Teil dieser Studie beschrieben werden soll. 
„Unabhängigkeit unter internationaler 
Überwachung“ nennt sich das Konzept, das 
de facto bedeutet, dass es einen vollständig 
souveränen Staat Kosovo, in dem die Bevöl-
kerung über die Geschicke des Landes ent-
scheidet, niemals geben wird. Der zweite 
Teil beschreibt anschließend, wie die Besat-
zungsbehörde ihre weit reichenden Kom-
petenzen für eine umfassende neoliberale 
Umstrukturierung missbrauchte, die maß-
geblich für die katastrophale wirtschaftliche 
Situation im Land verantwortlich ist. Wäh-
rend sich die serbische Seite kategorisch 
gegen jegliche Form der Unabhängigkeit 
des Kosovo - ob mit oder ohne internatio-
nale Überwachung - ausspricht, stößt in der 
kosovo-albanischen Bevölkerung vor allem 
der anvisierte Kolonialstatus und die neo-
liberale Zurichtung durch die westlichen 
Staaten auf immer größeren Widerstand. 
Deshalb bereiten sich Europäische Union 
und NATO derzeit auf bewaff nete Ausein-
andersetzungen mit beiden Konfl iktpar-

teien vor, wie in Kapitel drei beschrieben 
werden soll. 

Abschließend soll hier argumentiert 
werden, dass die eigentliche Tragweite 
des Ahtisaari-Plans weit über die Region 
hinausreicht, da mit ihm eine neue „völ-
kerrechtliche Unterklasse“ (Ulrich Preuß) 
eingeführt werden soll. Denn die offi  zielle 
Herauslösung des Kosovos aus Serbien wäre 
ein völkerrechtlich präzedenzloser Vorgang: 
Erstmalig würde mit UNO-Plazet die ter-
ritoriale Integrität und damit Souverä-
nität eines Mitgliedslandes ohne dessen 
Einverständnis beschnitten, was pikan-
terweise ohne den völkerrechtswidrigen 
NATO-Angriff skrieg gegen Jugoslawien 
im Jahr 1999 nicht möglich gewesen wäre. 
Nachdem die Verhandlungen mittlerweile 
gescheitert sind, haben Washington und 
Brüssel nun sogar off en ankündigt, den 
Kosovo auch ohne UN-Zustimmung gegen 
den Widerstand aus Moskau und Belgrad 
einseitig anzuerkennen. Sollte dies tatsäch-
lich geschehen, würde hiermit untermauert, 
dass die Unverletzlichkeit der Grenzen und 
somit das Souveränitätsrecht, das schwä-
cheren Staaten bislang wenigstens einen 
gewissen Schutz vor Willkürakten mächti-
gerer Länder gewährte, fortan keine Gültig-
keit mehr besitzt. Sollte der Ahtisaari-Plan 
tatsächlich umgesetzt werden, würde mit 
dem Kosovo darüber hinaus ein völlig 
neues Gebilde entstehen, weder eigenstän-
dig noch integraler Bestandteil eines ande-
ren Staates, sondern eine dauerhaft von der 
Europäischen Union kontrollierte Kolo-
nie. Hiermit wird die wenigstens auf dem 
Papier existierende formale Gleichheit zwi-
schen den Staaten endgültig aufgekündigt 
und durch klare hierarchische Strukturen 
ersetzt. 

Betrachtet man das Verhalten der Euro-
päischen Union hinsichtlich anderer Regio-
nen, die ebenfalls nach Unabhängigkeit 
streben, deren Abspaltung aber nicht im 
Interesse Brüssels liegt, off enbart sich das 
ganze Ausmaß des gegenwärtigen völker-
rechtlichen Amoklaufs in der Kosovo-Sta-
tusfrage. Denn off enbar ist es das Ziel, 
eine Art Beliebigkeitsprinzip einzuführen, 
indem je nach politischer Opportunität im 
einen Konfl ikt das Selbstbestimmungsrecht, 
im anderen aber die staatliche Souveräni-
tät hochgehalten wird. Der Ahtisaari-Plan 
steht somit nicht zuletzt für eine qualitativ 
grundlegend neue Bereitschaft in die inne-
ren Belange von Staaten einzugreifen und 
ist symptomatisch für den immer off ensiver 
vorgetragenen Anspruch, ein „Europäisches 
Imperium“ zu errichten, das sich anmaßt, 
losgelöst von jeglichen Rechtsgrundlagen 
über die Zukunft ganzer Landstriche und 
ihrer Bevölkerungen zu entscheiden.

EUropas erste Kolonie
Der Ahtisaari-Bericht zur Kosovo-Statusfrage und 
der völkerrechtliche Amoklauf der „internationalen 
Gemeinschaft“
von Jürgen Wagner
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Somit berücksichtigt der Ahtisaari-Bericht 
weder die Interessen der serbischen noch 
der kosovo-albanischen Seite. Auch wenn 
die Positionen beider Konfl iktparteien 
meilenweit auseinander liegen, ohne eine 
Verhandlungslösung ist eine dauerhafte 
Beilegung des Konfl ikts eine Illusion. Statt 
sich hierfür einzusetzen, wird die Kosovo-
Statusfrage als Türöff ner missbraucht, das 
staatliche Gleichheits- und Nicht-Einmi-
schungsgebot endgültig ad acta zu legen 
und so die Grundlagen für eine völlig neue 
Dimension europäischer Machtpolitik zu 
schaff en. 

1. Die Kolonisierung des Kosovo 

Direkt im Anschluss an den Angriff skrieg 
der NATO im Jahr 1999 wurde im Kosovo 
unter dem Deckmantel der Vereinten 
Nationen ein Besatzungsregime etabliert, 
das sich von einer klassischen Kolonialver-
waltung allenfalls dem Namen nach unter-
scheidet. 

Im Folgenden soll beschrieben werden, 
wie sich die „internationale Gemeinschaft“ 
schrittweise die vollständige Kontrolle des 
Kosovo unter den Nagel gerissen und damit 
die weiterhin bestehende Souveränität Ser-
biens über die Provinz faktisch außer Kraft 
gesetzt hat. Anschließend sollen die Vor-
schläge des Ahtisaari-Berichts dargestellt 
werden, die vorsehen, die Provinz auch de 
jure aus dem serbischen Staatsgebiet her-
auszulösen, ohne dass sie jedoch vollständig 
unabhängig werden soll. Denn gleichzeitig 
ist geplant, die Kolonialverwaltung an die 
Europäische Union zu übergeben, die dann 
auch darüber befi ndet, ob und wann die 
Provinz sich für eine volle Souveränität qua-
lifi ziert. Erst wenn sämtliche Dekrete zur 
vollsten Zufriedenheit umgesetzt wurden, 
soll die Bevölkerung im Kosovo selbst über 
ihr Schicksal bestimmen können. Allerdings 
läuft der Ahtisaari-Vorschlag darauf hinaus, 
dieses volle Selbstbestimmungsrecht zu 
genau diesem Zeitpunkt durch die zeitglei-
che Aufnahme in die Europäische Union 
wiederum drastisch einzuschränken. 

1.1 Kolonialismus unter dem Deckman-
tel der Vereinten Nationen 

Dass der ohne Mandat des UN-Sicher-
heitsrates erfolgte Angriff skrieg der NATO 
gegen Jugoslawien im Jahr 1999 völker-
rechtswidrig war, wird kaum ernsthaft 
bestritten. Dennoch schuf die westliche 
Aggression die Voraussetzungen, auf deren 
Grundlage anschließend die Souveräni-
tät und territoriale Integrität Jugoslawiens 
durch die Etablierung eines Besatzungsre-
gimes massiv eingeschränkt wurde. Denn 
obwohl die UN-Sicherheitsratsresolution 
1244 vom 10. Juni 1999 noch ein Bekennt-

nis zur „Souveränität und territorialen Inte-
grität Jugoslawiens“ enthielt, wurde mit ihr 
ebenfalls die Einsetzung eines Sonderbeauf-
tragten des UN-Generalsekretärs beschlos-
sen und die Zivilverwaltung des Kosovo der 
UN-Behörde UNMIK unterstellt (der mili-
tärische Arm wird von der NATO-Truppe 
KFOR gestellt). 

Die wichtigste Kompetenz der UNMIK 
besteht darin, so genannte Anordnungen 
(regulations) erlassen zu können, deren 
Inhalte bindend sind. Gleich mit ihrer 
ersten Anordnung 1999/1 erließ sie eine Art 
Selbstermächtigungsgesetz: „Alle legislati-
ven und exekutiven Autoritäten mit Blick 
auf den Kosovo inklusive der Justizverwal-
tung vereinigt sich auf die UNMIK und 
wird vom Hohen Repräsentanten ausge-
übt.“ Hiermit endete die Souveränität Jugo-
slawiens über den Kosovo, sie wurde jedoch 
nicht auf die dortige Bevölkerung bzw. die 
von ihr gewählte Regierung, sondern auf 
die UNMIK übertragen. In Anordnung 
1999/2 wurde anschließend die vormals 
gültige Rechtsprechung außer Kraft gesetzt, 
falls sie den Interessen der Besatzungsbe-
hörde zuwiderlaufen sollte: „Die Gesetze 
für das Gebiet des Kosovo, die vor den 24. 
März 1999 datieren, gelten weiter, wenn 
sie nicht mit [den] augenblicklichen oder 
künftigen Regulierungen der UNMIK“ 
kollidieren. In Anordnung 2000/42 gönnte 
sich die UNMIK das Recht, Verträge mit 
Nachbarn abzuschließen und Niederlas-
sungen mit Botschaftscharakter einzu-
richten. Anordnung 2000/47 erklärte das 
UNMIK- und KFOR-Personal „immun 
gegenüber der Rechtsprechung von Gerich-
ten im Kosovo“ sowie „immun gegenüber 
jeder Form von Festnahme und Haft“ 
durch einheimische Justizorgane. Sukzes-
sive übernahm die UNO somit alle relevan-
ten exekutiven Funktionen und übt damit 
praktisch die vollständige Souveränität im 
Kosovo aus. 

Allerdings bildet die Resolution 1244 
keine rechtliche Grundlage dafür, diese 
Kolonialbesatzung ad infi nitum aufrecht 
zu erhalten. Noch weniger kann nach bis-
herigem völkerrechtlichem Verständnis mit 
ihr eine Abspaltung des Kosovo legitimiert 
werden, schon gar nicht, wenn diese gegen 
den Willen Belgrads erfolgen sollte. 

1.2 „Die erste Kolonie der Europäischen 
Union“

Die zentrale Idee des Ahtisaari-Berichts 
einer eingeschränkten „Unabhängigkeit“ 
des Kosovo unter internationaler Überwa-
chung, tauchte erstmals in einem Papier 
des transatlantischen Th ink Tanks Interna-
tional Crisis Group auf und wird auch von 
US-amerikanischer Seite unterstützt.6 Das 

Bertelsmann-nahe Centrum für angewandte 
Politikforschung (CAP) schlug darüber 
hinaus vor, diese Überwachungsfunktion 
von den Vereinten Nationen auf die Euro-
päische Union zu übertragen und damit den 
Kosovo in eine EU-Kolonie zu verwandeln.7 
Laut CAP gab dieser Vorschlag den Anstoß 
für einen im März 2004 von der FDP-Frak-
tion eingebrachten Bundestags-Antrag, der 
seinerzeit auch von der CDU/CSU unter-
stützt wurde. Er plädierte „für einen Status 
des Kosovo als EU-Treuhandgebiet. Dabei 
übernimmt die Europäische Union die 
Kompetenzen für Außenvertretung und 
Verteidigung, während die Kosovaren mit-
telfristig schrittweise die Verantwortung für 
die gesamte innere Verwaltung überneh-
men. Die Souveränität des Kosovo geht damit 
auf die EU über.“8 Dies wurde wiederum 
von der prominent besetzten International 
Commission on the Balkans in ihren Bericht 
vom März 2005 übernommen. Sie plä-
dierte für eine „Unabhängigkeit ohne voll-
ständige Souveränität“ unter Aufsicht der 
Europäischen Union, und zwar bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem letztendlich der Kosovo 
von der Europäischen Union „absorbiert“ 
werden würde.9 Im Klartext: Keine Unab-
hängigkeit und kein Ende der Besatzung, 
ohne Beitritt zur Europäischen Union. 

Im Wesentlichen wurde dieser Ansatz von 
Ahtisaari in seinen Vorschlag zur Lösung 
der Statusfrage übernommen. Zwar sieht 
sein Bericht vor, dass die Zivilverwaltung 
künftig von kosovarischen Behörden über-
nommen wird, allerdings bleibt dabei der 
nun als International Civilian Representative 
(ICR) bezeichnete Prokonsul weiterhin die 
„letzte Autorität“, dem auch künftig das 
Recht zusteht, „korrektive Maßnahmen zur 
Nachbesserung jeglicher Handlungen der 
Autoritäten des Kosovo zu ergreifen, falls 
diese nötig sein sollten. [...] Dies beinhaltet 
die Annullierung von Gesetzen oder Ent-
scheidungen der kosovarischen Autoritäten, 
ohne jedoch darauf beschränkt zu sein.“ 
Darüber hinaus verfügt der ICR über „die 
Befugnis, jeden Beamten zu sanktionieren 
oder vom Amt zu entfernen.“ (Annex IX, 
Art. 2.1) 

Damit thront der ICR göttergleich auf 
dem Olymp (bzw. auf dem Gjeravica) und 
kann jederzeit eingreifen, sollte er zu dem 
Schluss gelangen, dass die kosovarischen 
Behörden die Vorgaben der „internatio-
nalen Gemeinschaft“ nicht hinlänglich 
implementieren, und zwar ohne dass er 
gegenüber der dortigen Bevölkerung auch 
nur im Geringsten rechenschaftspfl ichtig 
wäre. Da der ICR mit dem EU-Sonderge-
sandten identisch sein wird (Annex 9, Art. 
2.3), wird der Kosovo hiermit endgültig „die 
erste Kolonie der Europäischen Union.“10 
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Schon im April 2006 hatte die EU eine Pla-
nungsgruppe (EUPT) eingerichtet, die die 
Übernahme des Kosovo vorbereiten sollte.11 
Nach gegenwärtigen Planungen werden 
dem EU-Prokonsul 70 Beamte unterste-
hen, die die Implementierung der Vorgaben 
überwachen sollen. Darüber hinaus sollen 
im Rahmen einer eigenen EU-Mission zwi-
schen 1300 und 1500 Polizisten, Richter 
und Zollbeamte entsandt werden, deren 
Aufgabe darin besteht, den kosovarischen 
Behörden bei der Verwaltung zu assistie-
ren.12 In den nächsten drei Jahren werden 
die Kosten der Mission auf schätzungsweise 
1.3 bis 1.5 Mrd. Euro veranschlagt.13 Ehr-
licherweise betonte bspws. der SPD-Euro-
paabgeordnete Helmut Kuhne deshalb, es 
sei angebracht, „das Kind beim Namen 
zu nennen. Die Lösung, die Ahtisaari vor-
schlägt, hat man früher ein Protektorat 
genannt. Von einer wirklichen Unabhän-
gigkeit kann keine Rede sein.“14 

1.3 Pax Europeana

Nur vage äußert sich der Ahtisaari-Bericht 
darüber, wie lange der Kosovo unter kolo-
nialer Verwaltung verbleiben soll, indem er 
angibt, das Mandat ende, wenn die Inter-
national Steering Group, bestehend aus 
Frankreich, Deutschland, Italien, Russland, 
Großbritannien, den Vereinigten Staaten, 
der Europäischen Union, der Europäischen 
Kommission und der NATO zu dem Ergeb-
nis gelange, dass die Vorschläge (Diktate) 
hinreichend implementiert worden seien. 
(Annex IX, Art. 5.2)

Allerdings betont der Bericht, der Kosovo 
habe „das Recht, die Mitgliedschaft in inter-
nationalen Organisationen anzustreben.“ 
(General Principles, Art. 1.5) Hierdurch 
wird nicht nur der Weg für eine Mitglied-
schaft in den Vereinten Nationen geebnet, 
sondern auch für eine Bewerbung um die 
Aufnahme in die Europäische Union. 
Auch wenn dies nicht explizit im Ahtisaari-

Bericht erwähnt wird, deuten dennoch 
viele Vorschläge zum weiteren Verfahren 
in dieselbe Richtung: Der Kosovo bleibt 
solange unter Kolonialverwaltung, bis das 
westliche Gesellschaftsmodell zur vollen 
Zufriedenheit Brüssels etabliert wurde. 
Genau zu dem Zeitpunkt, an dem Brüssel 
dem Kosovo seine „Europatauglichkeit“ 
bescheinigt wird und er sich für eine volle 
Souveränität „qualifi ziert“ hat15, soll diese 
durch den Beitritt zur Europäischen Union 
wieder eingeschränkt werden. 

„Unabhängig“ und „souverän“ wird das 
Land also erst, nachdem alle wichtigen 
Entscheidungen durch die Übernahme des 
acquis communautaire, des Rechtsbestands 
der Europäischen Union, im Voraus gefällt 
und unwiderrufl ich festgeschrieben wurden. 
“Mit anderen Worten: In dem Moment, in 
dem das konditionale Moment aufgeho-
ben würde und das Kosovo theoretisch die 
uneingeschränkte Unabhängigkeit besäße, 
würde mit dem Beitritt zur EU genau diese 
politische Unabhängigkeit wieder einge-
schränkt werden. Auf diese Weise würde das 
Kosovo zwar einen souveränen, aber eben 
keinen unabhängigen Staat darstellen, da es 
ein erhebliches Maß an politischen Kompe-
tenzen an die EU delegieren müsste.”16 

Das folgende Kapitel soll nun zeigen, wie 
im Rahmen des Besatzungsregimes westli-
che Wirtschaftsinteressen bedient werden.

2. Die neoliberale Zurichtung des 
Kosovo

Die „internationale Gemeinschaft“ nutzte 
ihre weit reichenden Kompetenzen, um 
tiefe Eingriff e in die ökonomische Struktur 
des Kosovo vorzunehmen. Im Anschluss 
an die NATO-Militärintervention wurde 
im Rahmen des Besatzungsregimes sofort 
mit dem Aufbau eines Staatswesens begon-
nen, dem das neoliberale Ordnungsmodell 
per Dekret und zu Lasten der Bevölkerung 
übergestülpt wurde.

2.1 Neoliberalismus per UN-Dekret
Schon Kapitel vier des Vertrags von 

Rambouillet, dessen Ablehnung von jugo-
slawischer Seite als Anlass für die NATO-
Aggression im Jahr 1999 diente, forderte in 
Artikel I die Einführung der „freien Markt-
wirtschaft“ und in Artikel II die Privatisie-
rung sämtlichen Staatsbesitzes, womit ein 
Einfallstor für westliches Kapital geschaff en 
werden sollte, das bis zu diesem Zeitpunkt 
weit gehend außen vor geblieben war. 

Die im Anschluss an den NATO-Angriff s-
krieg ins Leben gerufene UNMIK ist in vier 
Pfeiler aufgeteilt, die von jeweils anderen 
Internationalen Organisationen geleitet 
werden. Für den inzwischen abgeschaff -
ten Pfeiler I, „Humanitäre Hilfe“, war der 
UNHCR zuständig. Die Zivilverwaltung 
im Rahmen des Pfeiler II wurde von den 
Vereinten Nationen übernommen, wäh-
rend die Demokratisierung und der Aufbau 
von Institutionen im Rahmen von Pfei-
ler III in den Aufgabenbereich der OSZE 
fällt. Den zentralen Pfeiler IV schließlich, 
der für „Wiederaufbau und ökonomische 
Entwicklung“ zuständig ist und dem lange 
der Deutsche Joachim Rücker vorstand, hat 
sich die Europäische Union gesichert. 

Schon mit UNMIK-Anordnung 2001/9 
wurde der kosovarischen Bevölkerung eine 
„Provisorische Verfassung“ oktroyiert, die 
u.a. bestätigt, dass der UN-Sonderbeauf-
tragte für die Geld- und Wirtschaftspolitik 
zuständig ist, die generell auf die Einfüh-
rung der „freien Marktwirtschaft“ abzuzie-
len habe. Wie die miserable wirtschaftliche 
Lage verbessert werden soll, erläuterte der 
stellvertretende Chef des vierten Pfei-
lers, Andreas Wittkowsky, ebenfalls ein 
Deutscher, im UNMIK-Hausblatt „Focus 
Kosovo“. Seine Rezepte könnten allerdings 
genauso gut aus der neoliberalen Giftkü-
che des Internationalen Währungsfonds 
stammen: „Durch die Einführung investor-
freundlicher Institutionen hat die UNMIK 
die Grundlagen für die langfristige Entwick-
lung des Kosovo geschaff en. Makroökono-
mische Stabilität wurde dabei primär durch 
die Einführung des Euro als Gebrauchs-
währung erreicht und indem dem Haushalt 
des Kosovo die Möglichkeit verwehrt wird, 
ein Defi zit zu produzieren. [...] Mit der 
Einführung des Euro als stabiler Währung 
ist die Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit durch eine Währungsabwertung keine 
Option mehr.“17 Neben diesem Verbot, die 
Wirtschaft mittels keynesianistischer Poli-
tik in Gang zu bringen, wurde zudem noch 
die Verschleuderung der Staatsbetriebe ver-
fügt. 

Ermöglicht wird dies wiederum per Dekret 
in Form von Anordnung 2001/3 („Regu-
lation on Foreign Investment“), deren 

UN-Sicherheitsratsresolution 1244 (1999)
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Implementation 

Force (KFOR)

UN Interim Admini-
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wichtigste Elemente von Joachim Rücker 
folgendermaßen zusammengefasst werden: 
„Wir [haben] sehr viele Regelungen, die 
fremde Investitionen möglich machen. 
Es gibt vor allem ein Investitionsschutz-
Gesetz, das all die üblichen Rechtsstan-
dards bietet, also Schutz vor Enteignungen, 
Gewinntransfer usw. Es gibt auch bilate-
rale Investitionsschutz-Abkommen.“18 Die 
Übernahme vormals staatlicher Betriebe 
durch westliche Konzerne wird über die 
per UNMIK Anordnung 2002/12 geschaf-
fene Kosovo-Treuhand-Agentur (KTA) 
abgewickelt, die im März 2007 die nun-
mehr 24ste Privatisierungsrunde ausrief. 
Sie kann inzwischen stolz darauf zurück-
blicken, fast die Hälfte der vormals staats-
eigenen Betriebe (270 von 592) meist zu 
einem Spotpreis verscherbelt zu haben. Auf 
die Frage, ob es denn eine Alternative zum 
Privatisierungsprozess gäbe, antwortete 
KTA-Generaldirektor Jasper Dick: „Nein, 
die sehe ich nicht. [...] Ich bin mit ganzem 
Herzen Kapitalist und was die Frage priva-
ten bzw. öff entlichen Eigentums anbelangt 
glaube ich an die Ideen von Margaret Th at-
cher.“19 

Trotzdem investierten ausländische 
Unternehmen zwischen 2001 und 2006 
lediglich 775 Millionen Euro. Vor diesem 
Hintergrund erscheint die Zielsetzung der 
Investment Promotion Agency of Kosovo 
(IPAK) überaus ambitioniert, allein in den 
nächsten beiden Jahren 3.5 Milliarden Euro 
anlocken zu wollen.20 Damit dies gelingt, 
ist es entscheidend, die Statusfrage zu lösen, 
die sich gegenwärtig noch als Hemmschuh 
erweist. Denn solange der Kosovo zu Ser-
bien gehört, besteht weiterhin die Gefahr, 
dass die getätigten Investitionen im Nach-
hinein für illegal erklärt werden könnten. 
Das Problem besteht also darin, dass „so 
lange der Status des Kosovo unklar ist, 
kein Unternehmer im Kosovo investie-
ren wird.“21 Dennoch freut sich die Welt-
bank in einer Studie bereits jetzt über erste 
Erfolge: „es wurde ein Fortschritt in der 
Implementierung einer liberalen Markt-
wirtschaft erzielt. Der Kosovo hat eines der 
liberalsten Handelsregime in der Welt mit 
Zolltarifen zwischen 0 % und 10 % ohne 
jede quantitative Beschränkung.“22

2.2 Verarmung und Zwangsenteignung: 
Brüssel - übernehmen sie!

Die Folgen der wirtschaftlichen Zwangs-
jacke waren ebenso vorhersehbar wie drama-
tisch: Nach einer Studie der Weltbank leben 
50% der Menschen im Kosovo in Armut 
sowie 11% in extremer Armut mit weniger 
als einem Dollar pro Tag. Darüber hinaus 
ist die Arbeitslosenrate im Kosovo von 40% 
im Jahr 2000 auf mittlerweile 70% in die 

Höhe geschnellt23, wozu die umfassenden 
Privatisierungen wesentlich beitragen. Bei-
spielhaft ist hier das Baukombinat Ramiz 
Sadiku in Pristina, dessen vormals 5000 
Menschen umfassende Belegschaft nach der 
Privatisierung auf 200 geschrumpft ist. Die 
aus der Arbeitslosigkeit resultierende Armut 
wird zusätzlich durch massive Lohndrücke-
rei verschärft, die ebenfalls eine Folge des 
Privatisierungsprozesses ist: „Maximal 10% 
der Erwachsenen arbeiten noch in öff ent-
lichen Betrieben. Dort wird in aller Regel, 
wenn keine Privatisierung bevorsteht, noch 
zwischen 120 und 200 Euro pro Monat 
bezahlt. Vor der Privatisierung wird meist 
von korrupten Eliten die Lohnzahlung ein-
gestellt. Die Arbeiter werden damit erpresst 
sonst nicht übernommen zu werden. Die 
Übernahme ist allerdings keineswegs gesi-
chert. Nach der Privatisierung sinken nach 
Gewerkschaftsangaben die Löhne und 
Gehälter dramatisch. Die Arbeiter genie-
ßen keinerlei Kündigungsschutz und erhal-
ten nur Arbeitsverträge zwischen 1 und 3 
Monaten.“24

Verständlicherweise wächst der Wider-
stand gegen den Privatisierungsprozess. 
Dabei tat sich der für den ökonomischen 
Wiederaufbau lange verantwortliche 
Joachim Rücker besonders unangenehm 
hervor. So zum Beispiel als er im Jahr 2005 
den Industriegiganten Ferronikel an die 
Firma Alferon, an der u.a. Th yssen-Krupp 
beteiligt ist, gegen den Widerstand der 
Belegschaft verschleuderte. Für seine „Lei-
stungen“ wurde der ehemalige Sindelfi nger 
OB belohnt, indem man ihn Ende 2006 
zum Leiter der UNMIK beförderte. Not-
falls wird die Privatisierung auch militärisch 
gegen den Protest der Bevölkerung bzw. der 
betroff enen Arbeiterschaft durchgesetzt. 
Das drastischste Beispiel hierfür war sicher-
lich die auf Anordnung des damaligen 
UNMIK-Chefs Bernard Kouchner im Jahr 
2000 durchgeführte Besetzung von Teilen 
der Trepca-Mine durch KFOR-Soldaten, 
bei der u.a. Tränengas und Gummigeschosse 
eingesetzt wurden. Sie erfolgte gegen den 
Widerstand der 250 Beschäftigten, die sich 
gegen die bevorstehende Privatisierung der 
auf einen Gesamtwert von fünf Milliarden 
Dollar taxierten Mine zur Wehr setzten.25 

Aufgrund der federführenden Rolle der 
Europäischen Union ist mit einer Ände-
rung dieser kontraproduktiven Wirtschafts-
politik auch dann nicht zu rechnen, wenn 
Brüssel die vollständige Kontrolle über 
die Provinz von der UNMIK übernimmt. 
Und tatsächlich: Ahtisaari selbst betont die 
Notwendigkeit, „den Privatisierungspro-
zess fortzuführen“26 und schlägt hierfür die 
Bildung einer KTA-Nachfolgeorganisation 
mit denselben Kompetenzen vor. (Annex 

VII, Art. 2.1) Darüber hinaus wird dem 
Kosovo erneut unmissverständlich vorge-
schrieben, „eine off ene Marktwirtschaft mit 
freiem Wettbewerb“ einzuführen (Gene-
ral Principles, Art. 1.4), was sich auch in 
der endgültigen Verfassung ebenso wieder 
fi nden muss (Annex I, Art. 1.2), wie die 
Einführung einer unabhängigen Zentral-
bank. (Annex I, Art. 9.2)

Der Kosovo wird bereits jetzt immer stär-
ker in das engmaschige EU-Netz integriert. 
Am 1. Januar 2007 trat er, zusammen mit 
zahlreichen weiteren Ländern der Region, 
dem „Mitteleuropäischen Freihandelsab-
kommen“ (CEFTA) bei, das den Abbau 
von Zöllen und nichttarifären Handels-
hemmnissen vorsieht und aufgrund der 
damit verbundenen Kriterien und Abkom-
men als Vorbereitung für einen möglichen 
Beitritt zur Europäischen Union gilt. Für 
das CAP ist dies allerdings nur ein erster 
Schritt in die richtige (neoliberale) Rich-
tung: „So bald wie möglich sollte auch der 
Handel in Dienstleistungen und der Schutz 
rechtlichen Eigentums gestärkt werden. 
Die zunehmende Einführung von Binnen-
marktregelungen bereitet alle Teilnehmer-
staaten auf den EU-Beitritt vor.“ Zudem sei 
die Öff nung der regionalen Energiemärkte 
im Rahmen der Energiegemeinschaft 
Südosteuropa (ECSEE), auch für die EU 
von Vorteil: „Während die Balkanstaaten 
staatliche Monopole aufgeben, ergeben 
sich für die EU-Staaten neue Marktchan-
cen.“27 Auch das Europäische Parlament 
„begrüßt die Unterzeichnung von Freihan-
delsabkommen [und] drängt die Behörden 
des Kosovo, diese Abkommen umfassend 
umzusetzen.“28 So ist also damit zu rech-
nen, dass der neoliberale Zurichtungspro-
zess auch unter EU-Flagge ungebremst 
fortgeführt werden wird, sollte sich hierge-
gen nicht massiver Widerstand regen.

3. Der Ahtisaari-Bericht als Rezept fürs 
Desaster

Durch eine Umsetzung der Ahtisaari-
Vorschläge würde unterstrichen, dass die 
„internationale Gemeinschaft“ bereit ist, 
die „Lösung“ der Statusfrage auch gegen 
den Willen einer oder gar beider Konfl ikt-
parteien über deren Köpfe hinweg zu dekre-
tieren, wie Ahtisaari unmissverständlich 
klar macht: „Es ist meine feste Überzeu-
gung, dass das Potential für eine gegenseitig 
akzeptierbare Verhandlungslösung über den 
Status des Kosovo erschöpft ist.“29 

Da sich einerseits die serbische Seite kate-
gorisch gegen jegliche Form der Unab-
hängigkeit des Kosovo - ob mit oder ohne 
internationale Überwachung - ausspricht, 
anderseits aber auch innerhalb der kosovo-
albanischen Bevölkerung der koloniale 
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Charakter des Ahtisaari-Plans und die 
neoliberale Zurichtung durch die west-
lichen Staaten ebenfalls auf immer grö-
ßeren Widerstand triff t, bereiten sich die 
Europäische Union und die NATO derzeit 
paradoxerweise auf bewaff nete Auseinan-
dersetzungen mit beiden Konfl iktparteien 
vor. 

3.1 Wachsender Widerstand und EU-
Aufstandsbekämpfung 

Aufgrund der off ensichtlichen Tendenz 
der Besatzungsbehörde, auf die Interessen 
der Bevölkerung keinerlei Rücksicht zu 
nehmen, ist die UNMIK bei den Betroff e-
nen inzwischen vollständig diskreditiert.30 
Vor allem auch auf kosovo-albanischer 
Seite, die ursprünglich die westlichen 
Besatzer begrüßte, mehrt sich nicht nur der 
Widerstand gegen die UNMIK, sondern 
auch gegen die Vorschläge des UN-Sonder-
gesandten Ahtisaari. 

Federführend bei den Protesten gegen die 
UNMIK ist die Bewegung Vetevensdosje 
(Selbstbestimmung) um den charismati-
schen ehemaligen Studentenführer Albin 
Kurti, dessen Meinung von den westlichen 
Besatzern, eindeutig ist: „Die UNMIK, 
die uns Demokratie predigt, ist selbst eine 
undemokratische neokoloniale Institution. 
[...] Die UNMIK hat die absolute Macht in 
Kosova, es gibt keine Institution, die nicht 
von ihr geschaff en und kontrolliert wird. 
Die Resultate sind klar, wir sind das ärmste 
Gebiet in Europa. Die UNMIK plündert 

unser Land aus und sie verweigert uns das 
Selbstbestimmungsrecht.“31 Bereits bei den 
ersten Protesten im August 2005 reagierten 
die Besatzungsbehörden äußerst repressiv, 
indem 175 Mitglieder der Gruppe Selbstbe-
stimmung von UNMIK-Polizisten verhaftet 
wurden. Ende November 2006 demon-
strierten über 10.000 Menschen in Pristina, 
wobei das zentrale UNMIK-Gebäude mit 
Farbbeuteln beworfen und vereinzelt auch 
UNMIK-Personal attackiert wurde.32 

Dabei richtet sich der Widerstand auch 
zunehmend gegen die Pläne der Europä-
ischen Union, den Kosovo in eine von 
Brüssel abhängige Kolonie umzuwandeln. 
Hauptkritikpunkte am Ahtisaari-Plan sind 
die drastisch eingeschränkte Souveränität 
und die neoliberale Kolonialverwaltung, die 
nun unter EU-Flagge fortgeführt werden 
soll. Vor diesem Hintergrund organisierte 
Vetevensdosje zusammen mit anderen Grup-
pen am 10. Februar 2007 Proteste, bei 
denen etwa 3000 Menschen gegen den 
Ahtisaari-Plan demonstrierten. Bei den 
darauf folgenden Auseinandersetzungen 
wurden zwei Menschen durch Gummige-
schosse getötet und Albin Kurti kurze Zeit 
später als Initiator der Demonstration fest-
genommen.33 

Auch wenn es umstritten ist, ob Vetevens-
dosje, wie teils von linker Seite betont wird, 
tatsächlich eine progressive anti-koloniale 
Bewegung darstellt34, klar ist, dass mehr und 
mehr Teile der kosovo-albanischen Bevöl-
kerung bereit sind, sich auch gewaltsam 

gegen die Besatzung zur Wehr zu setzen. So 
ist es durchaus möglich, dass die jüngsten 
Demonstrationen nur Vorboten sich weiter 
verschärfender Auseinandersetzungen sind. 

Um die wachsenden Proteste zu deckeln, 
verbot die UNMIK mit einem Beschluss 
vom 31. August 2007 zwischenzeitlich 
sogar Versammlungen von Arbeitern und 
Gewerkschaftern, in und außerhalb der 
Betriebe, musste diese Entscheidung auf-
grund massiven Widerstands jedoch wieder 
zurücknehmen.35 Dennoch bereitet man 
sich in Brüssel auf zunehmende Auseinan-
dersetzungen vor. Im Rahmen der geplan-
ten EU-Mission soll auch eine 450 Mann 
starke paramilitärische Antiaufruhreinheit 
entsandt werden, zu deren Aufgabengebiet 
laut Wissenschaftlichem Dienst des Bundestags 
folgende Bereiche gehören: „Exekutivbe-
fugnisse in einigen Bereichen der Polizeiar-
beit, einschließlich der Aufrechterhaltung 
der öff entlichen Sicherheit und Ordnung 
bei Menschenansammlungen und Unru-
hen.“36 Sowohl Ahtisaari selbst als auch der 
EU-Außenbeauftragte Javier Solana nann-
ten den Job der EU-Truppe noch deutlicher 
beim Namen: „Aufstandsbekämpfung.“37 

Doch da die geplante Herauslösung des 
Kosovo aus Serbien auch auf erbitterten 
Widerstand Belgrads stößt, ist die paradoxe 
Situation entstanden, dass sich die west-
lichen Besatzungsmächte derzeit sowohl 
auf gewaltsame Auseinandersetzungen mit 
beiden Parteien vorbereiten. 

KFOR „Riot Control“ gegen albanische Demonstranten 
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3.2 Krieg gegen Serbien?
Die Vorschläge Ahtisaaris werden von 

serbischer Seite durchgehend mit der 
Begründung abgelehnt, dass sie mit dem 
bisherigen Verständnis des Völkerrechts 
unvereinbar seien: „Es ist klar, dass der Vor-
schlag Ahtisaaris scheitern wird, da es sich 
um eine gesetzwidrige Zerstückelung Serbi-
ens handeln würde“, äußerte sich Vojislav 
Kostunica.38 Da also mit Sicherheit davon 
auszugehen ist, dass die serbische Seite 
einer wie auch immer gearteten Abspal-
tung des Kosovo unter keinen Umständen 
zustimmen wird, kündigte der deutsche 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier 
(SPD) unmissverständlich an, zur Not 
die Sezession auch gegen den Widerstand 
Belgrads durchzupeitschen: „[Wenn es] in 
einer vernünftigen Frist keine Lösung gibt, 
dann muss der UNO-Sicherheitsrat auch so 
über den Status des Kosovo entscheiden.“39 
Nachdem Moskau jedoch ebenfalls unmis-
sverständlich verdeutlichte, keiner Ent-
scheidung gegen den Widerstand Belgrads 
zuzustimmen, meldeten Zeitungen bereits 
Ende Oktober 2007 unter Berufung auf 
„zuverlässige Quellen“, die Bundesregie-
rung habe bereits entschieden, den Kosovo 
auch gegen den Widerstand Serbiens und 
Russlands und damit sogar ohne Zustim-
mung des UN-Sicherheitsrates einseitig 
anzuerkennen,.40

Gegenwärtig ist vollkommen unklar, wie 
Serbien auf einen solchen Schritt reagieren 
würde. Sicher ist jedoch, dass Belgrad einen 
derart drastischen Eingriff  in sein Souverä-

nitätsrecht nicht geräuschlos hinnehmen 
dürfte. Berichten zufolge kündigte der für 
den Kosovo zuständige serbische Staatsse-
kretär Dusan Prorokovic an, Serbien erwäge 
in diesem Fall die Grenzen zu sperren, eine 
Handelsblockade zu verhängen und even-
tuell sogar Truppen in die südliche Provinz 
zu schicken, um die territoriale Integrität 
wiederherzustellen.41 Zwar wurden diese 
Aussagen von der serbischen Regierung 
umgehend dementiert, die NATO scheint 
sich gegenwärtig jedoch bereits auf einen 
neuerlichen bewaff neten Konfl ikt mit Ser-
bien vorzubereiten. So fand laut BBC in 
der Adria und in Kroatien zwischen dem 
27. September und dem 12. Oktober 2007 
das NATO-Manöver „NOBLE MIDAS 
07“ statt, an dem etwa 2.000 Soldaten aus 
zwölf NATO-Staaten, u.a. aus Deutschland, 
teilnahmen. „Das Manöver, durchgeführt 
von der NATO Response Force, basiert auf 
dem Szenario eines militärischen Konfl iktes 
in einer sich abspaltenden Balkanprovinz. 
Es scheint eine kaum verhüllte Anspielung 
auf die gegenwärtigen Ereignisse im nahe 
gelegenen Kosovo zu sein, dessen mehr-
heitlich albanische Bevölkerung die Unab-
hängigkeit von Serbien anstrebt“, so der 
britische Nachrichtensender.42 Die Droh-
kulisse wurde noch weiter erhöht, indem 
zeitgleich auch Albanien Schauplatz zweier 
Manöver („Cooperative Longbow 2007“ 
sowie „Cooperative Lancer 2007“) war, bei 
denen sechs NATO-Mitgliedsstaaten und 
16 NATO-Aspiranten teilnahmen.43 So 
besorgniserregend dies ist, die Tragweite der 
westlichen Kosovo-Politik reicht aber weit 
über ihre konfl iktverschärfende Wirkung 
vor Ort hinaus. 

4. Die Statusfrage als Startschuss für das 
„Empire Europa“ 

Mit der vorbehaltlosen Unterstützung des 
Ahtisaari-Planes signalisiert die „interna-
tionale Gemeinschaft“ eindeutig, dass die 
Unverletzlichkeit der Grenzen eines sou-
veränen Staates nicht mehr sakrosankt ist. 
Dass innerhalb der Europäischen Union 
immer off ener ein „Empire Europa“ und 
die - moralisch verbrämte - Re-Kolonisie-
rung ganzer Landstriche eingefordert wird, 
ist die logische Konsequenz aus diesen 
Bestrebungen.

4.1 Kosovo und das Ende der Souverä-
nität

Obwohl die gegenwärtigen Pläne in die 
Richtung gehen, den Kosovo selbst ohne 
Zustimmung der Vereinten Nationen anzu-
erkennen, wäre bereits eine Abspaltung mit 
UN-Plazet ein bis dato einmaliger Vorgang: 
„Es lohnt sich daran zu erinnern, dass der 
Sicherheitsrat nie zuvor dauerhaft Grenzen 
verändert hat, ohne zumindest den Anschein 

einer Zustimmung der involvierten Staaten 
zu haben. Dies explizit so zu tun markiert 
eine neue Entwicklung im Ausmaß seiner 
Kompetenzen und der Reichweite seiner 
Autorität. Der Schritt wird einen weit rei-
chenden Angriff  auf das staatliche Souverä-
nitätsrecht bedeuten [...] Eine Situation, in 
der kleinere Länder durch die Entscheidung 
einer Staatengruppe, die als Sicherheitsrat 
agiert, ihrer Souveränitätsrechte beraubt 
werden können, würde fundamentale Aus-
wirkungen auf die Doktrin der souveränen 
Gleichheit haben.“44 

Der UN-Sicherheitsrat hat die Aufgabe, 
den Weltfrieden zu sichern, nicht die mili-
tärische “Lösung” innerstaatlicher Konfl ikte 
anzuordnen. Noch weniger verfügt er aber 
(bislang) über die Kompetenz, im Rahmen 
von “robusten” Mandaten nach Kapitel VII 
der UN-Charta gegen den Willen eines 
souveränen Staates dessen territoriale Inte-
grität aufzuheben und seine Grenzen zu 
verändern. Gerade die Pläne, den Kosovo 
sogar ganz ohne UN-Zustimmung anzu-
erkennen, könnten sich als Sprengstoff  für 
zahlreiche weitere Konfl ikte erweisen.

4.2 Ein, zwei, viele Kosovos?
Während sich die „internationale Staa-

tengemeinschaft“ stets für den Erhalt der 
territorialen Integrität Bosnien-Herzegowi-
nas und Kroatiens aussprach, positioniert 
sie sich in der Kosovo-Statusfrage genau 
andersherum, eine Kehrtwende von kaum 
zu überschätzender Tragweite: „Die daraus 
entstehende politische und völkerrechtliche 
Inkonsistenz und Opportunität ist nicht 
nur im Hinblick auf die künftige Status-
frage des Kosovo, sondern angesichts der 
weltweit bestehenden Unabhängigkeitsbe-
strebungen für die künftige völkerrechtliche 
Praxis von entscheidender Bedeutung.“45 

Sollte sich die Teilung souveräner Staa-
ten in Folge von Konfl ikten tatsächlich 
als künftige Praxis etablieren, wird sich 
dies aber auf zwei Ebenen gewaltverschär-
fend auswirken. Einerseits bedeutet dies 
für separatistische Bewegungen, dass die 
gewaltsame Eskalation die beste Methode 
zu Erlangung der eigenen Ziele ist: „Es 
gibt keine Notwendigkeit, eine friedliche 
Lösung zu erreichen, wenn man sich an den 
Sicherheitsrat wenden kann, damit er sich 
auf die eigene Seite gegen einen mächtigen 
Gegner schlägt. Dies könnte de facto sezes-
sionistische Bestrebungen ermutigen, die 
Gewalt in einem Konfl ikt zu intensivieren, 
damit er als eine Bedrohung des Weltfrie-
dens erachtet wird. Hierdurch könnte dann 
auf eine territoriale Verwaltung gedrängt 
und anschließend der Sicherheitsrat darum 
ersucht werden, den sezessionistischen 
Wünschen zuzustimmen.“46 Andererseits 

Beim NATO-Manöver Noble Midas 2007 
wurde ein neuerlicher Krieg gegen Serbien 
geprobt.
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dürfte auch auf Seiten der Großmächte 
die ohnehin hohe Bereitschaft, in regionale 
Konfl ikte zugunsten der einen oder anderen 
Seite einzugreifen und diese anzuheizen, 
weiter zunehmen, sollte die Möglichkeit 
geschaff en werden, bestehende Grenzzie-
hungen zum eigenen Vorteil zu verändern. 

Die Tragweite der Kosovo-Statusfrage zeigt 
sich nicht zuletzt darin, dass sie einen Präze-
denzfallcharakter mit weit reichenden Aus-
wirkungen auf ähnlich gelagerte Konfl ikte 
vor allem im Kaukasus hat: „Vier Gebiete 
gibt es in der Region, die nach Unabhän-
gigkeit streben: Abchasien und Südossetien 
in Georgien, Transnistrien in Moldawien 
sowie Berg-Karabach, um das sich Arme-
nien und Aserbaidschan streiten. [...] Der 
‚Präzedenzfall Kosovo‘ könnte da leicht als 
Funke für neues Feuer dienen.“47 So deu-
tete der russische Präsident Wladimir Putin 
bereits an, wer dem Kosovo die Unabhän-
gigkeit zuerkenne, werde sie Abchasien oder 
Südossetien, die sich beide vom westlich 
orientierten Georgien abspalten wollen, 
schwerlich verweigern können.48 

4.3 Willkür statt Völkerrecht: „Gute“ 
und „schlechte“ Separatisten 

Die Europäische Union steht aufgrund 
ihrer eigenen Politik vor dem Problem, dass 
der Kosovo als Vorbild für Unabhängigkeits-
bewegungen dienen könnte, deren Abspal-
tung nicht im Interesse Brüssels liegt. Das 
EU-Parlament versucht dieses Dilemma aus 
der Welt zu schaff en, indem es „betont, dass 
die Lösung im Kosovo keinen Präzedenzfall 
im internationalen Recht darstellen wird, 
da er sich seit 1999 unter UN-Verwaltung 
befi ndet [und damit] keinesfalls vergleich-
bar ist mit der Situation in anderen Kon-
fl iktregionen, die nicht unter Verwaltung 
der Vereinten Nationen stehen.“49 Es ist 
geradezu dreist, den NATO-Angriff skrieg 
und die UN-Kolonialbesatzung als Vorbe-
dingungen für die Teilung eines souveränen 
Staates zu deklarieren. Ziel ist es deshalb 
augenscheinlich, anhand der Kosovo-Sta-
tusfrage einen Präzedenzfall zu schaff en, mit 
dem die Europäische Union, allenfalls noch 
in Absprache mit den USA, das alleinige 
Recht für sich reklamiert, je nach Opportu-
nität darüber zu befi nden, wann das Selbst-
bestimmungsrecht und wann das staatliche 
Souveränitätsrecht in bestimmten Konfl ik-
ten greifen soll. Überspitzt formuliert ist es 
das Ziel, das internationale Recht durch die 
Willkür der Großmächte und den Gleich-
heitsgrundsatz durch eine Art Beliebigkeits-
prinzip zu ersetzten, das ein Agieren entlang 
der Interessenlage künftig erheblich verein-
fachen soll, wie Brüssels Verhalten bei zwei 
Referenden überdeutlich vor Augen führt, 
die beide Ende 2006 abgehalten wurden. 

Mitte September 2006 stimmten 97,1% 
der Bevölkerung der moldawischen Teilre-
publik Transnistrien für die Unabhängig-
keit, die allerdings von der „internationalen 
Staatengemeinschaft“, nicht anerkannt 
wird. Kurze Zeit später kam es zu einem 
weiteren Referendum, diesmal in Südosse-
tien, bei dem ebenfalls eine überwältigende 
Mehrheit für die Abspaltung von Georgien 
und die perspektivische Angliederung an 
Russland votierte. Die offi  zielle Begrün-
dung der Europäischen Union, weshalb das 
Ergebnis des Referendums nicht anerkannt 
würde, lesen sich angesichts der Haltung 
in der Kosovo-Statusfrage wie der blanke 
Hohn: „Die Europäische Union ist sich 
darüber im Klaren, dass am 12. November 
ein ‚Referendum‘ und ‚Präsidentschafts-
wahlen‘ in der südossetischen Region 
von Georgien stattgefunden haben. Das 
‚Referendum‘ verstößt gegen Georgiens 
Souveränität und territoriale Integrität im 
Rahmen seiner international anerkannten 
Grenzen. [...] Die EU bestätigt, dass sie 
weder das ‚Referendum‘ noch sein Ergebnis 
anerkennt. Selbiges gilt für die ‚Präsident-
schaftswahlen. [...] Die Europäische Union 
unterstützt vehement Georgiens Souverä-
nität und territoriale Integrität innerhalb 
seiner international anerkannten Grenzen. 
Die Europäische Union befi ndet, dass das 
Referendum und die Wahlen nicht zu einer 
friedlichen Lösung des Konfl iktes beigetra-
gen haben. Sie ruft alle Konfl iktparteien 
dazu auf, existierende Vereinbarungen strikt 
zu respektieren und sofort an den Verhand-
lungstisch zurückzukehren, um zu einer 
schnellen und transparenten Lösung des 
südossetischen Konfl iktes zu kommen.“50 

Um es klarzustellen, es gibt zahlreiche 
gute Gründe, an dem völkerrechtlichen 
Grundprinzip der territorialen Integrität 
nicht zu rütteln. Wenn aber ausgerechnet 
die Europäische Union angesichts ihrer 
Kosovo-Politik die Prinzipien der staatli-
chen Souveränität und territorialen Inte-
grität hochhält, ist das pure Heuchelei. 
Hierdurch treibt Brüssel den schon länger 
beobachtbaren „Völkerrechtsnihilismus“ 
(Norman Paech) endgültig auf die Spitze. 
Der Ahtisaari-Plan steht somit nicht zuletzt 
für eine qualitativ neue Bereitschaft, in die 
inneren Belange von Staaten einzugreifen. 
Er ist symptomatisch für den immer off en-
siver vorgetragenen Anspruch, die Europä-
ische Union müsse endlich eine imperiale 
Politik verfolgen und sich die Kontrolle 
ganzer Landstriche und ihrer Bevölkerun-
gen aneignen.

4.4. Empire Europa
Nicht von ungefähr wird mittlerweile die 

Errichtung eines „Europäischen Imperiums“ 

immer off ener eingefordert, allen voran 
vom gegenwärtigen Starstrategen Herfried 
Münkler. Seine Forderung, die Europäische 
Union müsse sich am Verhalten früherer 
Imperien orientieren, scheint inzwischen, 
betrachtet man die gegenwärtigen Ent-
wicklungen, in der Politik angekommen: 
„Während Staaten an den Grenzen anderer 
Staaten Halt machen und es ihnen selbst 
überlassen, ihre inneren Angelegenheiten 
zu regeln, mischen sich Imperien in die 
Verhältnisse anderer ein, um ihrer Mission 
gerecht zu werden.“51

Es ist in diesem Zusammenhang geradezu 
bezeichnend, wenn der Kommentarchef 
der WELT am SONNTAG, Alan Posener, 
dessen Kernforderung darin besteht, dass 
„Europa seine imperiale Bestimmung rea-
lisiert“52, jubilierend anmerkt: „Kaum hätte 
ich zu hoff en gewagt, dass mein Buch, 
‚Imperium der Zukunft‘ schon in Brüssel 
gelesen wird. Auch hatte ich befürchtet, 
dass Erweiterungskommissar Olli Rehn 
wegen seiner von mir zitierten unvorsich-
tigen Bemerkungen über Europa als ‚bene-
volent empire‘ von seinen Kollegen Kritik 
einfangen würde. Aber nein: Kein Geringe-
rer als Jose Manuel Barroso selbst, Präsident 
der Kommission, hat sich diese Sprachre-
gelung zu eigen gemacht: ‚Europa ist ein 
Imperium‘. Na bitte.“53  

5. Ausblick
Im Augenblick (Stand 3.12.2007) ist es 

schwer vorstellbar, dass die serbische Seite 
dem Ahtisaari-Bericht zustimmen wird. 
Anstatt aber weiter zu verhandeln, soll die 
„Lösung“ des Problems per Dekret durch-
gesetzt und das staatliche Souveränitäts-
recht Serbiens mit Füßen getreten werden. 
Hierbei handelt es sich wie dargelegt um 
einen Präzedenzfall von gravierender Trag-
weite.

Zudem scheint aber Russland ebenso 
wenig gewillt zu sein, im Sicherheitsrat 
einer Resolution zuzustimmen, die den 
Status des Kosovo als integralem Bestand-
teil Serbiens verändert. Eine solche Reso-
lution wäre aber die Grundvoraussetzung, 
um dem ganzen Ahtisaari-Plan wenigstens 
den Anschein der völkerrechtlichen Lega-
lität zu verleihen. Dennoch wird derzeit 
off en über eine einseitige Anerkennung des 
Kosovo durch Washington und Brüssel spe-
kuliert. Mit einem solchen „eklatanten Völ-
kerrechtsbruch“54 würde die „Lösung“ von 
Konfl ikten in schwächeren Staaten endgül-
tig der Willkür der Großmächte unterwor-
fen und von jeglichem legalen Verfahren 
entkoppelt. 

Aber selbst wenn es gelingen sollte, Rus-
sland für eine derartige Resolution zu 
gewinnen, eine „Lösung“ der Statusfrage 
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über die Köpfe der Betroff enen hinweg ist 
illusorisch, zumal wenn dabei auf derart 
unverschämte Weise die Profi tinteres-
sen westlicher Konzerne bedient werden. 
Sicher klaff en die Vorstellungen der zwei 
Konfl iktparteien extrem weit auseinander, 
ohne einen Kompromiss, der von beiden 
akzeptiert wird, ist eine Lösung der Status-
frage aber unerreichbar. Ein Ansatzpunkt 
könnte die katastrophale Lage der Bevölke-
rung im Kosovo (und in Serbien selbst55) 
sein, die beide Seiten betriff t und deren 
Verbesserung an erster Stelle stehen sollte. 
Dies würde aber die sofortige Beendigung 
der neoliberalen Zurichtung der Region 
und massive Unterstützungsleistungen 
durch die EU erfordern. Da die EU-Staa-
ten an der verheerenden Situation alles 
andere als unschuldig sind, wäre dies allein 
schon aus moralischen Gründen dringend 
geboten. Stattdessen wird der Kosovo 
zum Spielball westlicher Machtinteressen 
mit kaum absehbaren Auswirkungen für 
andere Konfl iktregionen, das völkerrechtli-
che Einmischungs- und Gewaltverbot und 
die Perspektiven einer auf Gleichheit und 
Gerechtigkeit basierenden Weltordnung. 

Die Langfassung dieses Beitrags ist als „Studie 
zur Militarisierung EUropas 30/2007“ 
erschienen und wurde von der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung unterstützt. Sie kann auf der 
IMI-Homepage heruntergeladen werden.
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